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Zitat von Kapa

Ohne Gehnemigung kann ich die Reise nicht antreten, da es keine Dienstreise ist.

Mit Genehmigung darf der Förderverein nicht einspringen da Vorteilsnahme.

Ob eine Vorteilsnahme vorliegt, müsste genau geklärt werden. Grundsätzlich kann so etwas
auch so geklärt werden, dass keine Vorteilsnahme vorliegt. Beispielsweise kann der
Förderverein beschließen, dass er bei Klassenfahrten die Kosten für eine dritte
Betreuungsperson übernimmt und die Gelder der Schule zur Verfügung stellt. Der Förderverein
könnte das Geld direkt an das Land überweisen und die Schule kann es für Fahrtkosten nutzen.
Wo entsteht da eine Vorteilsnahme?

Und zur Gemeinnützigkeit:

Auch wenn einzelne Finanzämter unterschiedlich entschieden, sind die rechtlichen Vorgaben
grundsätzlich bundesweit einheitlich. Auch in Berlin gelten diese. Eine Förderung bestimmter
Mitglieder ist vollkommen in Ordnung sofern sie Satzungsgemäß erfolgt und selbstverständlich
kann eine Förderverein seine Tätigkeit so gestalten, dass er sozialschwache Familien
unterstützt. Dabei ist er auch (fast) vollkommen frei in der Ausgestaltung. Welche Belege oder
Nachweise erforderlich sind, ist Sache des Verein. Zahlreiche paritätische Vereine machen das
auch und sind alle gemeinnützig.
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